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Satzung der „Augustin Wibbelt-Gesellschaft e. V.“
(Neufassung vom 12. Juni 1999)

§ 1
Name, Sitz, Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen „Augustin Wibbelt-Gesellschaft e. V.“.
2. Der Verein hat seinen Sitz in Münster.
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2
Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit

1. Zweck des Vereins ist die Pflege, Förderung und wissenschaftliche Erfor-
schung der niederdeutschen Literatur und Sprache Westfalens, wobei das
Werk Augustin Wibbelts im Mittelpunkt steht.
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch
— die Förderung der Herausgabe von Wibbelts Werken in original-

getreuer Fassung;
— die Vorbereitung und Unterstützung einer historisch-kritischen

Ausgabe von Gesammelten Werken Wibbelts;
— die Erforschung von Leben und Werk Augustin Wibbelts;
— Vorträge und Veranstaltungen, die Werk und Persönlichkeit

Wibbelts der Öffentlichkeit nahebringen;
— die Anteilnahme an der Pflege und Erhaltung der Wibbelt-Er-

innerungsstätten;
— Lesungen aus den Werken anderer Mundartautoren der Vergan-

genheit und Gegenwart sowie die Verbreitung dieser Literatur;
— Vorträge über die plattdeutsche Literatur und Sprache Westfa-

lens;
— die Herausgabe eines Jahrbuches zur plattdeutschen Literatur

und Sprache Westfalens;
— die Anregung von Untersuchungen, die den Zielen der Gesell-

schaft entsprechen, und deren Veröffentlichung.
2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke

im Sinne des Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenord-
nung.
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3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke.

4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des
Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Ver-
eins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns-
tigt werden.

5. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines
bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an die Universitäts-
bibliothek Münster, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützi-
ge Zwecke zu verwenden hat.

§ 3
Erwerb der Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und jede juristische
Person werden, wenn sie den Zielen der Gesellschaft zustimmt und bereit
ist, sie zu unterstützen.

2. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher
Aufnahmeantrag, der an den Vorstand zu richten ist.

3. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermes-
sen. Bei Ablehnung des Antrages ist er nicht verpflichtet, dem Antragstel-
ler die Gründe mitzuteilen.

4. Personen, die sich um die Bestrebungen des Vereins besonders verdient
gemacht haben, können auf Vorschlag des Vorstandes durch die Mit-
gliederversammlung zu Ehrenmitgliedern auf Lebenszeit ernannt werden.

§ 4
Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der
Mitgliederliste oder Austritt aus dem Verein.

2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand
und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft; der Jahresbeitrag wird nicht
erstattet.

3. Ein Mitglied kann durch Beschlüsse des Vorstandes und des Beirates von
der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftli-
cher Mahnung mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen oder Umlagen im



3

Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn nach
der Absendung der zweiten Mahnung zwei Monate verstrichen sind und in
dieser Mahnung die Streichung angedroht wurde. Der Beschluss des
Vorstandes über die Streichung soll dem Mitglied mitgeteilt werden.

4. Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober weise die Interessen des Vereins
verletzt, kann es durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausge-
schlossen werden. Vor der Beschlussfassung muss der Vorstand dem
Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme
geben.
Der Beschluss des Vorstandes ist schriftlich zu begründen und dem Mit-
glied zuzusenden. Gegen den Beschluss kann das Mitglied Berufung an
die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist innerhalb eines
Monats nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand einzulegen. Die
nächste Mitgliederversammlung entscheidet abschließend über den Aus-
schluss.

§ 5
Mitgliedsbeiträge

1. Von den Mitgliedern werden Jahresbeiträge erhoben.
2. Höhe und Fälligkeit der Jahresbeiträge werden von der Mitglieder-ver-

sammlung festgesetzt.
3. Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zu Zahlung von Beiträgen befreit.
4. Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Beiträge ganz oder teilweise

erlassen oder stunden.

§ 6
Rechte und Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder haben das Recht, an den Mitgliederversammlungen des Vereins
teilzunehmen, Anträge zu stellen und vom vollendeten 18. Lebensjahr an das
Stimmrecht auszuüben. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme, die es
nur persönlich abgeben kann. Das passive Wahlrecht beginnt vom vollendeten 21.
Lebensjahr an.
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§ 7
Organe des Vereins

Organe des Vereins sind
1. der Vorstand,
2. die Mitgliederversammlung.

§ 8
Vorstand

1. Der Vorstand des Vereins i. S. v. § 26 BGV besteht aus dem Vorsitzen-
den, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schatzmeister, dem Ge-
schäftsführer, dem stellvertretenden Geschäftsführer, dem Redakteur des
Jahrbuches sowie zwei bis vier Beisitzern.

2. Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vorstandes, darunter der
Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, vertreten.

§ 9
Zuständigkeit des Vorstandes

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht
durch die Satzung der Mitgliederversammlung übertragen sind. Er hat insbesondere
folgende Aufgaben:
1. Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Auf-

stellung der Tagesordnung;
2. Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung;
3. Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des Jahresbe-

richts;
4. Beschlussfassung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern;
5. Herausgabe des Jahrbuches.

§ 10
Wahl und Amtsdauer des Vorstandes

1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung alle drei Jahre, ge-
rechnet vom Jahre 1985 an, für die Dauer von drei Jahren gewählt. Er
bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Jedes Vorstands-
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mitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können nur
Mitglieder des Vereins gewählt werden. Mit der Beendigung der Mitglied-
schaft endet auch das Amt. Die Wiederwahl ist zulässig.

2. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so kann der Vorstand
für die Zeit bis zur nächsten Mitgliederversammlung einen Stellvertreter
ernennen. Die Mitgliederversammlung wählt für die restliche Amtsdauer
einen Nachfolger.

3. Vor der Wahl der Beisitzer wird von der Mitgliederversammlung deren
Anzahl festgelegt.

§ 11
Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes

1. Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen
Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen werden; die
Tagesordnung braucht nicht angekündigt zu werden. Eine Einberufungs-
frist von einer Woche soll eingehalten werden.

2. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder
anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des stellvertreten-
den Vorsitzenden.

3. Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle
Vorstandsmitglieder dem Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen.

§ 12
Mitgliederversammlung

1. In der Mitgliederversammlung hat jedes volljährige Mitglied eine Stimme.
2. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:

a) Genehmigung des Haushaltsplanes für das nächste Geschäfts-
jahr; Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes; Entla-
stung des Vorstandes;

b) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge;
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes;
d) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auf-

lösung des Vereins;
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e) Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschlie-
ßungsbeschluss;

f) Ernennung von Ehrenmitgliedern.

§ 13
Einberufung der Mitgliederversammlung

1. Mindestens einmal im Jahr soll die ordentlichen Mitgliederversammlung
stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist
beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden
Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es
an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekanntgegebene
Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.

2. Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor einer Mitgliederver-
sammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung
beantragen. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederver-
sammlung die Ergänzung bekanntzugeben. Über Anträge auf Ergänzung
der Tagesordnung, die in der Mitgliederversammlung gestellt werden,
beschließt die Versammlung.

§ 14
Außerordentliche Mitgliederversammlung

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen,
wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein Fünftel der Mitglieder
dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.

§ 15
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhin-
derung vom stellvertretenden Vorsitzenden oder dem Geschäftsführer
geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung
den Versammlungsleiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für
die Dauer des Wahlganges und der vorhergehenden Diskussion einem
Wahlleiter übertragen werden.
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2. Die Art der Abstimmung bestimmt der Wahlleiter. Sofern beantragt, ist sie
geheim durchzuführen.

3. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschluss-
fähig.

4. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im allgemeinen mit ein-
facher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Zur Änderung der
Satzung ist jedoch eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stim-
men, zur Auflösung des Vereins eine solche von 9/10 erforderlich.

5. Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen
Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen
gültigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die
die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist
dann derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stim-
menzahl entscheidet das vom Versammlungsleiter zu ziehende Los.

6. Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzuneh-
men, das vom jeweiligen Geschäftsführer zu unterzeichnen ist.

§ 16
Auflösung des Vereins

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufe-
nen außerordentlichen Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von
9/10 der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden (§ 17 Abs.
4).

2. Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der
Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungs-
berechtigte Liquidatoren.

3. Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen fällt an die
Universitätsbibliothek Münster (§ 2 Abs. 5).

4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein
aus einem anderen Grunde aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit
verliert.

Münster, den 12. Juni 1999


